
 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Anschrift bei Verwendung  

eines Fensterbriefumschlages im Fenster sichtbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Viersen 

FB 90/I Citymanagement 

Talstraße 27               oder per E-Mail: 

41751 Viersen              citymanagement@viersen.de 

 

 

Antrag auf Förderung der Herstellungskosten  
Sofortprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ 

 

1. Antragssteller (kann nur beantragt werden bei einem angemieteten Ladenlokal 

innerhalb des Förderprojektes Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren) 

Name 
 

Vorname 

Straße Hausnummer PLZ/Ort 
 

Telefon tagsüber 
 

Fax E-Mail 

 

2. Örtlichkeit – Adresse Ladenlokal 

Straße Hausnummer PLZ / Ort 
 

Ergänzende Beschreibung 
 

 

3. Voraussichtlicher Ausführungszeitraum     vom:                bis:_______________ 
(Hinweis: Geplante Umbaumaßnahmen müssen innerhalb von 3 Monaten nach Bewilligung 

abgeschlossen sein). 

 

4. Kurzbeschreibung des Vorhabens  

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:citymanagement@viersen.de


 

 

 

 

 

 

 

5. Kostengruppen für die zu ermittelnden Herstellungskosten gemäß DIN 276  

Kostengruppe Bezeichnung Betrag in EURO 
(Brutto) 

300 Bauwerk – 
Baukonstruktionen 

 

400 Bauwerk –  
Technische Anlagen 

 

700 Baunebenkosten  
 

 Gesamtsumme:   
 

 

6. (Bau)ausführendes Unternehmen 

Name 
 
 

Straße 
 
 

Hausnummer PLZ/Ort 
 

Telefon  
 

Fax E-Mail 

 

 

7. Unterschrift 

Ort, Datum 
 

Unterschrift der Entwurfsverfasserin/des Entwurfsverfassers 
 
 
 

 
Anlagen 

 Mietvertrag (Fördervoraussetzung ist die Vorlage eines Mietvertrags der innerhalb der 
Laufzeit des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren 
Nordrhein-Westfalen geschlossen wurde) 

 Foto des Ist-Zustandes  

 Angebote der (bau-)ausführende Unternehmen 
 
Sollte dem Antrag stattgegeben werden, müssen anschließend zum Nachweis der 
Umbaukosten Rechnungen (original) von Fachunternehmen für die Erbringung der 
Leistungen sowie ein Foto der fertiggestellten Umbaumaßnahme vorgelegt werden. 
 
Rechtsmittelverzicht: Auf eine Teilnahme im Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte 
und Ortszentren NRW“ besteht kein Anspruch. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


